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Prüfpflicht 
umsetzen bei 
Muster 13:
Prüfung von ärztlichen VOen
gemäß Anlage 3 für alle 
Berufsgruppen organisieren

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Spickzettel VO-Check: 
In drei Schritten zum Behandlungsstart

Bei der Verordnungsprüfung geht es nicht 
nur um die Vollständigkeit, sondern um 
den richtigen Ablauf:

 Schritt 1:
Kann die Behandlung sofort beginnen?

 Schritt 2:
Stimmt die Höchstmenge je 
Verordnung?

 Optional Schritt 3: 
Extrabudgetäre Verordnung?

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Verträge liefern Spickzettel zum VO-Check
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Muster 13
§ 13, Absatz 2 HeilM-RL: 
„… anzugeben sind insbesondere:

a. Angaben zum Personalienfeld

b. Heilmittelbereich 

c. Hausbesuch (ja oder nein)

d. Therapiebericht

e. gegebenenfalls Kennzeichnung eines dringlichen 
Behandlungsbedarfs

f. Anzahl der Behandlungseinheiten

g. Heilmittel gemäß Katalog

h. gegebenenfalls ergänzende Angaben zum Heilmittel 
(z. B. KG-ZNS [Bobath] oder „Doppelbehandlung“)

i. Therapiefrequenz (Angabe auch als Frequenzspanne 
möglich)

j. Diagnosegruppe

k. konkrete behandlungsrelevante Diagnose(n). Die 
Diagnose ist grundsätzlich als ICD-10-Code 
anzugeben. Der standardmäßig in den elektronischen 
Programmen nach § 73 Absatz 10 SGB V hinterlegte 
ICD-10-Klartext kann ergänzt oder durch einen 
Freitext ersetzt werden.

l. Leitsymptomatik nach Heilmittelkatalog […]

m. Erforderlichenfalls spezifische für die 
Heilmitteltherapie relevante Befunde“
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Personalienfeld (1/2)

Art der Angabe: Pflichtangabe (Vorabprüfung)

Erläuterung: Vor dem Behandlungsbeginn prüfen:
• Der Versicherte muss eindeutig 

benannt werden (Name, Vorname, 
geb. am, Versicherten-Nr. Status).

• Kassenname, Kostenträgerkennung
• Arzt-Nr., Betriebsstätten-Nr.
• Ausstellungsdatum

Korrektur-
möglichkeit:

• Versicherten-Nr. (LE: PT)
• Status (LE: alle)
• Kostenträger-Nr. (LE: PT)
• Arzt-Nr. (LE: PT, ET
• Betriebsstätten-Nr. (LE: alle)

Änderung/Ergänzung auf Vorderseite 
mit Unterschrift, Datum, 
nur PT Kürzel LE

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Personalienfeld (2/2)

Tipp: Änderung per Fax möglich
Podo: Handschriftliche Änderungen der 

Angaben zum Kostenträger  
(Krankenkasse) sind nicht zulässig.

Sonstiges: Ergänzung/Korrektur durch Arztpraxis 
zulässig
Ausnahme: Verordnungen auf 
Blankopapier können vom Arzt nicht 
handschriftlich korrigiert werden. Arzt 
muss eine neue Verordnung 
ausdrucken.

Quellen: • § 13, Abs. 1 HeilM-RL, § 16, Abs.1 
und 2

• Anlagen 3(a) des Versorgungs-
vertrags Podologie, Logopädie, 
Physio- und Ergotherapie

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Zuzahlung (1/3)

Art der Angabe: Mögliche (optionale) Angabe

Erläuterung: Durch das Kreuz legt der Arzt fest, ob 
eine Zuzahlungsbefreiung beim 
jeweiligen volljährigen Versicherten 
vorliegt.

Korrektur-
möglichkeit:

Auf den Einzug der Zuzahlung darf der 
LE unabhängig von der Kennzeichnung 
auf der Verordnung nur bei Vorlage 
einer gültigen Befreiungs-
bescheinigung der zuständigen 
Krankenkasse verzichten.
Die Felder „Zuzahlungsfrei“ und 
„Zuzahlungspflicht“ müssen nicht 
korrigiert werden.

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Zuzahlung (2/3)

Tipps: Bei mehrdeutigen Angaben (z. B. kein 
oder beide Kreuze gesetzt) gilt der 
Versicherte bis zur Vorlage einer 
Befreiungsbescheinigung als 
gebührenpflichtig. 
Die Gültigkeit der Verordnung wird 
hiervon im Übrigen nicht berührt.

Aufpassen: Möglicherweise ändert sich 
der Befreiungsstatus über den 
Jahreswechsel.

Das Verfahren bei Nichtzahlern bleibt 
gem. § 43c SGB V gleich 
(siehe unten: Abrechnung)

Quellen: Anlagen 3(a) des Versorgungsvertrags 
Podologie, Logopädie, Physio- und 
Ergotherapie, § 32 Abs. 2 SGB V

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Zuzahlung (3/3)

Besonderheit: Heilmittel, die aufgrund einer 
Schwangerschaftsbeschwerde 
verordnet werden, sind von der 
Zuzahlung für Heilmittel befreit.

Quellen: § 24e SGB V:
„Die Versicherte hat während der 
Schwangerschaft und im Zusammen-
hang mit der Entbindung Anspruch auf 
Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil-
und Hilfsmitteln. Die für die Leistungen 
nach den §§ 31 bis 33 geltenden 
Vorschriften gelten entsprechend; bei 
Schwangerschaftsbeschwerden und im 
Zusammenhang mit der Entbindung 
finden § 31 Absatz 3, § 32 Absatz 2, §
33 Absatz 8 und § 127 Absatz 4 keine 
Anwendung.“ 

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Unfallfolgen/BVG

Art der Angabe: Mögliche (optionale) Angabe

Erläuterung: Der Arzt zeigt durch Ankreuzen, ob es 
sich bei der therapiebedürftigen 
Erkrankung um eine Unfallfolge oder 
um eine Verordnung im Rahmen des 
Bundesversorgungsgesetzes (BVG) 
handelt.

Korrektur-
möglichkeit:

Keine Korrektur erforderlich

Tipp: Der Zustand dieser Felder hat keine 
Auswirkungen auf die Gültigkeit der 
Verordnung.

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Heilmittelbereich

Art der Angabe: Pflichtangabe gemäß HeilM-RL

Erläuterung: Angabe des jeweiligen 
Heilmittelbereichs (mehr als ein Kreuz 
darf nicht gesetzt werden)

Korrektur-
möglichkeit:

Korrektur durch den Therapeuten 
selbst ohne RS möglich, da sich der 
richtige Fachbereich aus der 
Diagnosengruppe ergibt. 
Arzt muss über Änderung informiert 
werden.

Podo/Logo/
Physiotherapie:

Optionale Angabe – keine Korrektur 
erforderlich, aber Information an den 
Arzt

Quellen: Erläuterung zu Anlage 2 BMV-Ä, Anlage 
3 HeilM-RL
Anlagen 3(a) des Versorgungsvertrags 
Podologie, Logopädie, Physio- und 
Ergotherapie

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Behandlungsrelevante Diagnose(n)

Art der Angabe: Pflichtangabe (Vorabprüfung)

Erläuterung: Wie gehabt: Jede VO benötigt mindestens 
eine behandlungsrelevante Diagnose, die 
als Code, als Klartext oder als Freitext, 
normalerweise jedoch als ICD-10 Schlüssel 
plus Klartext auf der VO steht.
Weitere Angaben zur Schädigung in Form 
eines oder mehrerer ICD-10-Schlüssel oder 
durch Freitext sind möglich und gültig.
Weitere, andere ICD-10-Schlüssel bzw. 
(weitere) ausgeschriebene Diagnosen 
können auf der Verordnung angegeben
sein.

Korrektur-
möglichkeit:

Ergänzung/Korrektur durch Arztpraxis, ggf. 
auch per Fax.
Es reicht, wenn entweder der ICD-10 Code 
oder der Klartext/Freitext auf der VO steht. 
Hauptsache, es gibt eine therapierelevante 
Diagnose – Ergänzungen sind dann nicht 
notwendig.

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Diagnose(n)

Tipps: Diagnose kann (muss aber nicht) 
konkretisiert werden, z. B. durch 
Lokalisation (L/R) oder Datum des 
Akutereignisses/der OPs.

Gemäß HeilM-RL werden Diagnosen 
mit identischen ersten drei Stellen des 
ICD-10-Codes als dieselbe Diagnose 
angesehen. Unterschiede nach der 
dritten Stelle begründen keinen neuen 
Verordnungsfall bzw. keine weitere 
gleichzeitige VO.

Quellen: Anlage 3 HeilM-RL
§ 7 Abs. 1 HeilM-RL
Anlage 2 BMV-Ä 

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Diagnosegruppe

Art der Angabe: Pflichtangabe

Erläuterung: Wie gehabt: Die Diagnosegruppe 
gemäß HMK fasst bestimmte 
Krankheitsbilder zusammen und 
bestimmt, welche Heilmittel in 
welchem Umfang verordnet werden 
können. Entsprechende Angaben auf 
der VO müssen zur Diagnosengruppe 
passen.

Korrektur-
möglichkeit:

Ergänzung/Korrektur durch Arztpraxis, 
ggf. auch per Fax

Quellen: Anlage 3 HeilM-RL
§ 4 Abs. 2 HeilM-RL

ZÄ

ZÄ

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Leitsymptomatik
Art der Angabe: Pflichtangabe

Erläuterung: Mindestens eine buchstabencodierte 
Leitsymptomatik muss auf der VO 
angegeben sein. Es gilt: Mindestens ein 
Kreuz muss es sein, es können auch 
mehrere oder alle Buchstaben 
angekreuzt sein.
Wenn eine patientenindividuelle 
Leitsymptomatik angekreuzt ist, muss das 
freitextlich erläutert sein.

Korrektur-
möglichkeit:

Fehlt die Leitsymptomatik oder ist sie 
erkennbar falsch, kann sie im 
Einvernehmen mit dem Arzt ohne 
erneute Arztunterschrift auf der 
Vorderseite der Verordnung 
nachgetragen werden: Datum, 
Unterschrift bzw. Handzeichen sowie 
Kürzel LE

Quellen: Anlage 3 HeilM-RL
§ 7 Abs. 1 HeilM-RL, § 13 Abs. 2 HeilM-RL

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de

Hinweis: Die Leitsymptomatik 
kann sich im Verlauf eines 
Verordnungsfalls ändern.
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Heilmittel gemäß HMK (1/4)
Art der Angabe: Pflichtangabe (Vorabprüfung)

Erläuterung: Das Heilmittel setzt sich zusammen 
aus Art der Therapie, ggf. Therapiezeit 
und Einzel- oder Gruppentherapie.
Es sind bis zu drei verschiedene 
vorrangige Heilmittel bzw. Zeiten/Arten 
gemäß Heilmittelkatalog 
verordnungsfähig (Physio, Ergo und 
Logo)

Korrektur-
möglichkeit 1:

Fehlt die richtlinienkonforme Angabe 
eines Heilmittels oder ist diese 
unvollständig, fehlerhaft oder passt 
nicht zur Diagnosegruppe, muss eine 
ärztliche Korrektur mit erneuter 
Arztunterschrift und Datumsangabe 
erfolgen. Das ist auch per Fax möglich.

Zu den Korrekturmöglichkeiten bei den 
ergänzenden Angaben zum Heilmittel 
(z. B. Bobath bei KG-ZNS oder 
Doppelbehandlung) siehe unter h)

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Heilmittel gemäß HMK (2/4)
Korrektur-

möglichkeit 2:
Neu: Eine Änderung von Einzel- auf 
Gruppentherapie ist laut HeilM-RL mit 
Zustimmung des Versicherten und im 
Einvernehmen mit dem Arzt möglich. Das gilt 
auch dann, wenn sich dadurch die 
Therapieminuten ändern. Leistungserbringer 
dokumentieren dies nach RS mit dem Arzt auf 
der Rückseite der Verordnung an der dafür 
vorgesehenen Stelle.
Wie gehabt: Eine Änderung von Gruppen- auf 
Einzeltherapie ist gemäß HeilM-RL möglich. Das 
gilt auch dann, wenn sich dadurch die Therapie-
minuten ändern. Der LE dokumentiert und 
begründet nach Information des Arztes auf der 
Rückseite der Verordnung an der dafür 
vorgesehenen Stelle.
Mehrfache Wechsel zwischen Einzel- und 
Gruppentherapie innerhalb einer VO sind 
zulässig.

Quellen: Anlage 3 HeilM-RL, § 16 Abs. 6 und § 12 Abs. 2 
HeilM-RL, Anlage 3a Logo Versorgungsvertrag

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Heilmittel gemäß HMK (3/4)

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Heilmittel gemäß HMK (4/4)

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2020 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Ergänzende Angaben (1/2)

Art der Angabe: Mögliche (optionale) Angabe

Erläuterung: Ergänzende Angaben zum Heilmittel 
sind Zusätze oder Konkretisierung wie 
• als Doppelbehandlung
• nach Bobath
• nach Vojta
• nach PNF

Korrektur-
möglichkeit:

Neu: Sofern der Arzt ergänzende 
Angaben zum Heilmittel gemacht hat 
(s. o.), kann hiervon im Einvernehmen 
mit dem Arzt ohne erneute 
Arztunterschrift abgewichen werden. 
Die Änderung wird durch den 
Leistungserbringer auf der Vorderseite 
des Verordnungsvordrucks mit HDZ, 
Datum und Kürzel LE dokumentiert.

Quellen: Anlage 3 HeilM-RL, Anlage 3a 
Versorgungsvertrag Physiotherapie

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Ergänzende Angaben (2/2)

Fachrichtung: Nur für Ergotherapie

Erläuterung: Ergänzende Angaben zum Heilmittel sind Zusätze oder 
Konkretisierung, z. B.
• als Doppelbehandlung
• nach Bobath
• nach Vojta
• nach PNF

Korrekturmöglichkeit: Neu: Sofern der Arzt ergänzende Angaben zum Heilmittel 
gemacht hat (s. o.), kann hiervon im Einvernehmen mit dem 
Arzt ohne erneute Arztunterschrift abgewichen werden. 
Neu: Sofern keine ergänzenden Angaben zum Heilmittel 
gemacht wurden, können diese im Einvernehmen mit dem 
Verordnenden ohne erneute Unterschrift des Verordnenden 
ergänzt werden. Die Änderung ist auf der Rückseite der 
Verordnung zu dokumentieren.

Quellen: Anlage 3 HeilM-RL, Anlage 3 Versorgungsvertrag Ergotherapie

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Anzahl der Behandlungseinheiten (1/6)
Art der Angabe: Pflichtangabe

Erläuterung: • Die Behandlungsmenge darf die im 
Heilmittelkatalog angegebene 
Höchstmenge je VO nicht 
überschreiten. 

• Das gilt auch bei Aufteilung der 
Verordnungsmenge auf 
unterschiedliche Heilmittel (s. u.).

Sonderregeln für 
längerfristigen 

Heilmittelbedarf:

• Ärzte (Muster 13): Sonderregeln für 
LHB bzw. BVB nach § 7 Absatz 6 
HeilM-RL.

• Zahnärzte (Z13/Vordruck 9) 
Sonderregeln für LHB nach § 7 
HeilM-RL ZÄ

Ärzte: Muster 13

Beispiel Physiotherapie
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Anzahl der Behandlungseinheiten (2/6)

Ärzte: Muster 13

Beispiel Logopädie (ST1)

Logopädie: In der Logopädie kann die Laufzeit einer 
Verordnung länger als in anderen 
Heilmittel-Bereichen sein:
• VO mit bis zu 10 verordneten 

Therapieeinheiten gilt bis zu 7 Monate 
nach dem Ausstellungsdatum

• VO mit bis zu 20 verordneten 
Therapieeinheiten gilt bis zu 9 Monate 
nach dem Ausstellungsdatum

Quelle: • § 7 Abs. 5 Versorgungsvertrag 
Logopädie
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Anzahl der Behandlungseinheiten (3/6)

Korrektur-
möglichkeit:

Fehlt die Angabe der Behandlungs-
menge, ist diese vom Arzt mit erneuter 
Arztunterschrift und Datumsangabe zu 
ergänzen.

Sofern auf der Verordnung die 
Verordnungsmenge auf verschiedene 
Heilmittel aufgeteilt ist, kann hiervon 
nur nach Änderung mit erneuter 
Arztunterschrift und Datumsangabe 
abgewichen werden.

Quellen: Anlage 3 HeilM-RL, Anlagen 3(a) des 
Versorgungsvertrags Podologie, 
Logopädie, Physio- und Ergotherapie 
§ 106b (2) S. 4 SGB V
§ 8 HeilM-RL, § 7 Abs. 6 HeilM-RL

Ärzte: Muster 13Ärzte: Muster 13

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Anzahl der Behandlungseinheiten (4/6)

Tipps: Wie gehabt: Sofern auf der ärztlichen 
Verordnung die Verordnungshöchst-mengen 
überschritten sind, kann der zugelassene 
Leistungserbringer maximal so viele 
Therapieeinheiten erbringen und 
abrechnen, wie sie gemäß HeilM-RL zulässig 
sind. Der Arzt ist darüber zu informieren.

Wie gehabt: Ist eine Doppelbehandlung
verordnet, erhöht dies die im Heilmittel-
katalog angegebene Höchstmenge sowie die 
vom Arzt angegebene Verordnungs-menge 
nicht.
(Doppelbehandlung = 2 x Einzelbehandlung 
im zeitlichen Zusammenhang)

Ärzte: Muster 13

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Anzahl der Behandlungseinheiten (5/6)

Neu: Sofern eine Frequenzspanne auf der 
Verordnung angegeben ist, ist der höchste 
Wert für die Bemessung der maximalen 
Verordnungsmenge maßgeblich.
Wie gehabt: Kann die Behandlung wegen 
Unterbrechungen nicht innerhalb von 12 
Wochen durchgeführt werden, bleibt sie 
länger als 12 Wochen gültig.
(Sonderregel 9 Monate bei Logopädie, s. o.)

Sonderregel
Ärztliche VO 
(Muster 13): 

(§ 7, Abs. 6 HeilM-RL)

Für Versicherte mit langfristigem 
Heilmittelbedarf (LHB) oder 
besonderem Verordnungsbedarf (BVB) 
gelten Sonderregeln:
Die verordneten Behandlungseinheiten 
müssen unter Berücksichtigung der 
verordneten Frequenz rechnerisch 
innerhalb von 12 Wochen geleistet 
werden können.

60 Behandlungseinheiten

Höchster Frequenzwert: 

5 x wöchentlich

60 Behandlungseinheiten
5 x wöchentlich 

=12

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Ergänzendes Heilmittel (1/4)

Art der Angabe: Mögliche (optionale) Angabe

Erläuterung: Wie gehabt: Der Arzt kann nach den 
Maßgaben des Heilmittelkatalogs ein 
mögliches ergänzendes Heilmittel 
verordnen.
Die Anzahl der Behandlungseinheiten 
darf dabei nicht größer sein als die 
Summe der vorrangigen Heilmittel.

Korrektur-
möglichkeit:

Ergänzung/Korrektur durch Arztpraxis, 
ggf. per Fax vor Behandlungsbeginn

Quellen: § 12 Abs. 3 HeilM-RL, 
Anlage 3 HeilM-RL

Sonderregel Physiotherapie:

Wie gehabt: „Maßnahmen der 
Elektrotherapie oder 
Elektrostimulation oder die 
Ultraschall-Wärmetherapie können 
auch isoliert verordnet werden, 
soweit der Heilmittelkatalog diese 
Maßnahmen indikationsbezogen 
als ergänzende Heilmittel vorsieht.
Mehr als ein ergänzendes Heilmittel 
kann nicht verordnet werden.“
§ 12 Abs. 3 HeilM-RL
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Ergänzendes Heilmittel (2/4)
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Ergänzendes Heilmittel (3/4)
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Ergänzendes Heilmittel (4/4)
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Therapiefrequenz (1/3)

Art der Angabe: Pflichtangabe

Erläuterung: • Die Frequenzempfehlung gemäß 
Heilmittelkatalog dient dem 
verordnenden Vertragsarzt 
(Zahnarzt) zur Orientierung. 

• Die Angabe auf der Verordnung ist 
für den LE verbindlich.

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Therapiefrequenz (2/3)
Korrektur-

möglichkeit:
Wie gehabt: Ärztliche VO: Bei fehlender 
Frequenzangabe gilt die Frequenz-
empfehlung aus dem Heilmittelkatalog 
– keine Änderungen /Korrekturen  
notwendig.
Zahnärztliche VO: Fehlt die Angabe, 
muss sie bis zur Abrechnung ergänzt 
werden.

Änderungen der Frequenz/-spanne 
sind im Einvernehmen mit dem Arzt 
möglich und werden durch den LE auf 
der Rückseite des Verordnungs-
vordrucks an der dafür vorgesehenen 
Stelle mit dem Namenskürzel des 
abgebenden Leistungserbringers und 
Datum vermerkt.

Quellen: § 12 Abs.1 HeilM-RL, § 13 Abs. 2 HeilM-
RL, § 16 Abs. 3 HeilM-RL, Anlage 3 
HeilM-RL, § 15 Abs. 2 HeilM-RL ZÄ

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Therapiefrequenz (3/3)

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Hausbesuch (1/2)

Art der Angabe: Konditionale Pflichtangabe

Erläuterung: • Ein Hausbesuch kann nur 
durchgeführt und abgerechnet 
werden, wenn das Feld JA 
angekreuzt ist.

• Ist das Feld NEIN angekreuzt, ist die 
Abrechnung eines Hausbesuches 
nicht möglich.

• Ist weder JA noch NEIN angekreuzt, 
wird das als NEIN gewertet. Die 
Verordnung ist trotz des fehlenden 
Kreuzes gültig.

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Hausbesuch (2/2)

Korrektur-
möglichkeit:

Eine Änderung auf „Ja“ kann 
ausschließlich arztseitig
mit erneuter Arztunterschrift und 
Datumsangabe erfolgen.

Tipps: • Änderungen sind per Fax möglich
• Auch weiterhin können Kinder und 

Jugendliche unter bestimmten 
Umständen ohne Verordnung eines 
Hausbesuchs außerhalb der Praxis 
behandelt werden.
(§ 11 Abs. 2 HeilM-RL)

Quellen: Anlagen 3(a) des Versorgungsvertrags 
Podologie, Logopädie, Physio- und 
Ergotherapie
HeilM-RL § 11, Abs. 2

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Therapiebericht (1/3)

Art der Angabe: Mögliche (optionale) Angabe

Erläuterung: Wenn hier ein Kreuz ist, möchte der Arzt 
einen Therapiebericht erhalten, der 
dann abgerechnet werden kann.
Fehlt das Kreuz, ist die Erstellung eines 
Berichtes nicht erforderlich und kann 
nicht in Rechnung gestellt werden.

Korrektur-
möglichkeit:

Nachträgliche Anforderung des 
Therapieberichts durch den Arzt wird 
vom LE auf der VO dokumentiert (Kürzel 
LE, Datum und HDZ).
Unterschrift des Arztes ist nicht 
erforderlich.

Tipps: Änderungen vor dem Einreichen zur 
Abrechnung vornehmen. 

Quellen: Anlagen 3(a) des Versorgungsvertrags 
Podologie, Logopädie, Physio- und 
Ergotherapie, Anlage 3 HeilM-RL

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Therapiebericht Logopädie (2/3)

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de

Quelle: Anlage 1 des Rahmenvertrags Logopädie
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Therapiebericht Logopädie (3/3)

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de

Quelle: Anlage 1, Anhang A 
des Rahmenvertrags 
Logopädie
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Dringlicher Behandlungsbedarf (1/5)

Art der Angabe: Mögliche (optionale) Angabe

Erläuterung: Ist das Feld dringlicher Behandlungs-
bedarf angekreuzt, muss die Behand-
lung innerhalb von 14 Kalendertagen 
nach dem Verordnungsdatum 
begonnen werden, in allen anderen 
Fällen spätestens nach 28 Kalender-
tagen.
Wird der ärztlicherseits angegebene 
dringliche Behandlungsbedarf nicht 
beachtet, verliert die Verordnung ihre 
Gültigkeit. 
(Ausnahme Ergotherapie s. u.)

Korrektur-
möglichkeit:

Der dringliche Behandlungsbedarf 
kann innerhalb von 14 Kalendertagen 
nach der Ausstellung vom Arzt mit 
erneuter Arztunterschrift und 
Datumsangabe aufgehoben werden.

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de

X
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Dringlicher Behandlungsbedarf (2/5)

Tipps: • Die Korrektur durch den Arzt muss 
innerhalb von 14 Kalendertagen 
nach Ausstellung der Verordnung 
erfolgen.

• Die Korrektur kann per Fax erfolgen.
• Unbedingt das Änderungsdatum 

vom Arzt eintragen lassen
Quellen: Anlage 3 HeilM-RL, Anlagen 3(a) des 

Versorgungsvertrags Podologie, 
Logopädie, Physio- und Ergotherapie

Ausstellungsdatum

14 Kalendertage nach 
Ausstellungsdatum

28 Kalendertage nach 
Ausstellungsdatum

Änderungszeitraum

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de

X
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Dringlicher Behandlungsbedarf (3/5)

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Dringlicher Behandlungsbedarf (4/5)

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2020 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Dringlicher Behandlungsbedarf (5/5)

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de



47

Therapieziel

Art der Angabe: Mögliche (optionale) Angabe

Erläuterung: Hier gibt es keine Pflichtangaben, und 
es erfolgt keine Prüfung. Das Feld 
ermöglicht dem Arzt, dem 
Therapeuten weitere Informationen als 
Freitext mitzuteilen.
Hier könnte der Arzt eine Begründung 
für den Antrag auf LHB 
dokumentieren, bzw. auf eine 
entsprechende Anlage zur Verordnung 
(Therapiebericht) hinweisen.

Korrektur-
möglichkeit:

Keine Korrekturen notwendig

Quellen: § 13 Abs. 2 HeilM-RL

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Stempel / Unterschrift des Arztes

Art der Angabe: Pflichtangabe (Vorabprüfung)

Erläuterung: Eine Verordnung ist nur gültig, wenn 
sie ärztlich unterschrieben und mit 
dem Vertragsarztstempel versehen ist.

Korrektur-
möglichkeit:

Korrekturen oder Ergänzungen können 
nur durch den Arzt erfolgen, das ist 
auch per Fax möglich.

Tipps: „Bei der Ausstellung der Vordrucke 
kann auf die Verwendung des 
Vertragsarztstempels verzichtet 
werden, wenn dessen Inhalt an der für 
die Stempelung vorgesehenen Stelle 
bereits eingedruckt ist.“ (Anlage 2 BMV-
Ä )

Quellen: § 13 Abs. 1 HeilM-RL, Anlage 2 BMV-Ä 

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Rückseite der VO
Status Quo Januar 2022

 Podologen können seit 1. Januar 2021 dem 
„Vertrag nach § 125 Absatz 1 SGB V über die 
Versorgung mit Podologie i. d. F. vom 
30.11.2020“ beitreten.

 Logopäden können seit 16. März 2021 dem 
Versorgungsvertrag nach § 125 SGB V 
(Stimm-, Sprech-, Sprach- und 
Schlucktherapie) beitreten.

 Physiotherapeuten können seit 1. August 
2021 dem Versorgungsvertrag nach § 125 
SGB V (Physiotherapie) beitreten.

 Ernährungstherapeuten können seit 
16. Oktober 2021 dem Versorgungsvertrag 
nach § 125 Absatz 1 SGB V 
(Ernährungstherapie) beitreten.

 Ergotherapeuten können seit 1. Januar 2022 
dem Versorgungsvertrag nach § 125 SGB V 
(Ergotherapie) beitreten.
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Empfangsbestätigung (1/6)

Leistungserbringer:
Hier sollen nach Wunsch der GKV 
die Initialen der jeweils behandeln-
den Therapeuten eingetragen 
werden. 
Die Logopäden und Podologen sind 
dazu verpflichtet, die Initialen des 
behandelnden Therapeuten zu 
dokumentieren. Bei allen anderen 
Fachbereichen kann dieses Feld leer 
bleiben.

Unterschrift des Versicherten:
Der Patient quittiert die 
Behandlung am Tag der 
Leistungserbringung. Bestätigungen 
im voraus, Globalunterschriften etc. 
sind unzulässig.

Art der Angabe: Pflichtangabe

Erläuterung: Alles wie gehabt:
Datum: Hier wird der Tag der 
Leistungsabgabe dokumentiert.
Maßnahmen:
Hier werden das oder die erhaltenen 
Heilmittel (ggf. inkl. der Zeit) so 
beschrieben, dass der Patient versteht, 
was er quittiert. Schreiben Sie die 
Bezeichnung des Heilmittels das erste 
Mal je VO aus. Im weiteren Verlauf 
können Sie Wiederholungszeichen 
oder eine Abkürzung aus dem 
Verzeichnis der gebräuchlichen 
Abkürzungen im Heilmittelkatalog 
verwenden.

Vertrag nach § 125 Absatz 1 SGB V über die Versorgung mit Podologie i. d. F. vom 30.11.2020
Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Empfangsbestätigung (2/6)
Hinweise: Ein Hausbesuch muss zusammen mit 

dem Heilmittel unter Maßnahmen
dokumentiert werden.

Eine Doppelbehandlung wird auf zwei 
Zeilen mit demselben Datum zweimal 
vom Patienten quittiert.
Doppelbehandlung kann auch auf 
einer Zeile mit Ergänzung quittiert 
werden. 

Logopädie: Diagnostikleistungen sind mit den 
Begriffen
• Erstdiagnostik
• Bedarfsdiagnostik
zu dokumentieren und vom Patienten 
zu bestätigen.

Quellen: Anlagen 3(a) des Versorgungsvertrags 
Podologie, Logopädie, Physio- und 
Ergotherapie
§ 16 Abs. 4 HeilM-RL

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Empfangsbestätigung (3/6)

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Empfangsbestätigung (4/6)

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Empfangsbestätigung (5/6)
Fristenregeln:

(Gelten nicht für 
Podologie und 

Ernährungstherapie)

„Wird die Behandlung länger als 14 Kalender-
tage ohne angemessene Begründung 
unterbrochen, verliert die Verordnung ihre 
Gültigkeit. 
Begründete Unterbrechungen sind 
vomTherapeuten auf der Verordnung zu 
dokumentieren. Dabei muss sichergestellt 
sein, dass das Therapieziel nicht gefährdet 
wird.
Das Nähere hierzu regeln die 
Vertragspartner nach § 125 SGB V.“
(§ 16 Abs. 4 HeilM-RL)
(§ 15 Abs. 3 HeilM-RL ZÄ)

Aktuelle 
Abkürzungen:

(alte Rahmenverträge)

T  therapeutisch indizierte Behandlungs-
unterbrechung in Abstimmung mit dem Arzt
K  Krankheit des Patienten/Therapeuten
F  Ferien des Patienten/Therapeuten

Beispiel Fristregeln gemäß bestehender Verträge

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Empfangsbestätigung (6/6)

Logopädie: Fehlen die Kürzel (FKT), führt dies 
innerhalb der Laufzeit der VO 
(10/7 Monate, 20/9 Monate) nicht zu 
einer Absetzung.

Physiotherapie: Fehlen die Kürzel (FKT), führt dies 
innerhalb der Laufzeit der VO 
(6/3 Monate, 10/6 Monate) nicht zu 
einer Absetzung.

Ergotherapie: Kürzel auf der VO sind notwendig! 
Unterbrechung darf in der Summe 
max. 70 Tage über den 14 Tage-Fristen 
liegen.

Podoloige: Keine Unterbrechungsfristen, aber eine 
VO verliert ihre Gültigkeit, wenn die 
letzten Behandlung mehr als 12 
Wochen zurückliegt.

Quelle: Anlage 3a der Versorgungsverträge der 
Physiotherapeuten und Logopäden 

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2022 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de

Logopädie und Physiotherapie: 
Keine Kürzung bei fehlenden Unterbrechungs-
kürzeln innerhalb der vereinbarten Laufzeiten
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ÜBER  UNS
Know-how und Engagement 
für Ihren Praxiserfolg
Die Zukunft der Heilmittel-Therapie ist 
spannend. Wir wollen nicht einfach 
darauf warten, was morgen passiert. 
Wir unterstützen Therapeuten dabei, 
die Zukunft der Heilmittel-Therapie 
selbstbestimmt zu gestalten.
Wir entwickeln unsere Lösungen und 
Produkte auf der Grundlage von über 
30 Jahren Branchenerfahrung. Unser 
Team besteht aus Therapeuten, 
Betriebswirten, Steuerberatern, 
Branchenkennern, Rechtsanwälten und 
vielen engagierten Kollegen.
Wir beziehen einen klaren Standpunkt, 
wenn es darum geht, die 
wirtschaftlichen Interessen unserer 
Kunden zu sichern. Dabei scheuen wir 
uns nicht, Dinge infrage zu stellen, um 
neue Perspektiven zu eröffnen.
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Unsere Überzeugung
Therapie wirkt und hilft Menschen umfassend, 
Lebensqualität wiederherzustellen, zu sichern und dauerhaft 
zu verbessern. Therapeuten und Mitarbeiter in den Praxen 
leisten dazu den entscheidenden Beitrag.

Freiraum für Therapie... 
...sichert die angemessene Bezahlung von Therapeuten und 
sorgt dafür, dass Patienten auch in Zukunft die Therapie 
erhalten, die sie brauchen. Wirtschaftlich erfolgreiche, 
unabhängige und selbstbewusste Therapeuten sind die 
Basis für großartige Therapie.
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KONTAKT
DATEN

facebook.com/buchner.de

facebook.com/unternehmenpraxi
s

+49 431 720 000

info@buchner.de

24149 Kiel

www.buchner.de

www.up-aktuell.de


